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Öffentliche Zustellung von Verfügungen 
Die Benachrichtigungen über Zustellungen des Kreises Paderborn durch öffentliche Bekanntma-
chung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW erfolgt im Internet unter der Rubrik „Aktuelles“: 
 
Aktuelle Zustellungen finden Sie auf: 
www.kreis-paderborn.de/oeffentliche-zustellungen oder scannen Sie den QR-Code 

Das gesamte Amtsblatt kann im Internet unter www.kreis-paderborn.de/amtsblatt eingesehen werden  
oder scannen Sie den QR-Code 
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123/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgebot einer Sparurkunde  

      
Die Sparurkunde Nr. 3740120542 ausgestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold- 

Höxter als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Paderborn-Detmold ist  

abhandengekommen.  

 

Der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine Rechte binnen drei Monaten  

unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden.  

Wird die Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie für kraftlos erklärt.  

  

Paderborn, 04.07.2025  

  

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter  
Der Vorstand 
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124/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 

Vollzug der ASP-Jagdverordnung zur Erlegung von Schwarzwild 
unter Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen 

 
 
Die Untere Jagdbehörde des Kreises Paderborn erlässt als zuständige Behörde aufgrund § 19 Absatz 
2 Satz 1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) folgende Allgemeinverfügung:  
 
 

I. Erlegung von Schwarzwild unter Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsich-
taufsätzen  
 
1. Zur Erlegung von Schwarzwild wird gem. § 19 Absatz 2 Satz 1 des LJG-NRW eine Aus-

nahme vom Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen für 
Zielfernrohre, die einen Bildwandler besitzen, nach 19 Abs. 1 Nr. 5a) Bundesjagdgesetz 
(BJagdG) für das Gebiet des Kreises Paderborn zugelassen.  

 
2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer I.1 dieser Verfügung gem. § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der Ver-

waltungsgerichtsordnung wird im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
 

II. Nebenbestimmungen  
 
1. Die Ausnahme vom jagdrechtlichen Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und 

Nachtsichtaufsätzen für Zielfernrohre, die einen Bildwandler besitzen, nach § 19 Absatz 2 
Satz 1 des LJG-NRW zur Erlegung von Schwarzwild erfolgt bis auf Widerruf. 
 

2. Bei der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen bleiben die waffen-
rechtlichen Vorschriften unberührt.  

 
 

3. Die Geräte dürfen - anders als bei Sportoptiken - in Verbindung mit Schusswaffen über keine 
integrierten Vorrichtungen zum Beleuchten oder Anstrahlen des Ziels wie z. B. Infrarot-Auf-
heller, Lampen etc. verfügen.  

 
 

III. Bekanntgabe  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt aufgrund § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nord-
rhein-Westfalen am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Sie wird 
mit diesem Zeitpunkt wirksam.  
 
 

IV. Begründung  
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Nr. I.1: 
 
Aufgrund § 19 Absatz 1 Nr. 5a) BJagdG ist es verboten, u. a. Vorrichtungen zum Anstrahlen 
oder Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Ver-
stärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt sind, beim Erlegen von Wild aller Art zu ver-
wenden oder zu nutzen. Von diesem Verbot kann die Untere Jagdbehörde nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 LJG-NRW Ausnahmen zulassen. Gemäß § 2 ASP-Jagdverordnung (ASP-JVO NRW) ist 
die Verwendung von künstlichen Lichtquellen sowie von Nachtsichtaufsätzen und Nachtsicht-
vorsätzen (Dual-Use-Geräte) für Zielfernrohre, die eine elektronische Verstärkung besitzen, für 
die Bejagung von Wildschweinen für alle Jägerinnen und Jäger bereits zulässig.  Nun soll auf 
Widerruf die Zulassung der Wärmebildtechnik bei der Jagd auf Schwarzwild erfolgen. 
 
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 LJG-NRW kann die Untere Jagdbehörde (die Kreisordnungsbe-
hörde, § 46 Absatz 2 LJG-NRW) in Einzelfällen u. a. die Verbote des § 19 Abs. 1 BJagdG im 
Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, im Interesse der Sicherheit der 
Luftfahrt, zur Abwendung erheblicher Wildschäden, zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt so-
wie zu Forschungs- und Versuchszwecken zeitweise einschränken. 
Die Voraussetzungen der vorgenannten Rechtsgrundlagen sind gegeben. Mit der Erteilung der 
Allgemeinverfügung geht gleichzeitig eine zeitweise Einschränkung des Verbots in § 19 Absatz 
1 Nr. 5a BJagdG einher, was wiederum insbesondere im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
und zum Schutz der Tierwelt (Wild- und Hausschweine) vor den Folgen eines Ausbruchs der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) geschieht. Bei der ASP handelt es sich um eine hochanste-
ckende Tierseuche, die mit erheblichen Leiden für die infizierten Schweine verbunden ist und in 
der Regel tödlich verläuft. Darüber hinaus drohen für Nordrhein-Westfalen, vor allem den hier 
ansässigen schweinehaltenden, -schlachtenden und -verarbeitenden Betrieben, im Falle des 
Ausbruchs der ASP erhebliche Beschränkungen, die zu massiven wirtschaftlichen Schäden füh-
ren. Die behördliche Beauftragung bzw. die zeitweise Einschränkung verfolgen die Ziele, dieses 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit abzuwehren. Die öffentliche Sicherheit umfasst neben 
der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung auch die der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des 
Einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger von 
Hoheitsgewalt.  
 
Die zeitweise Einschränkung des Verbots ist geeignet, um die Bejagung von Schwarzwild zu 
fördern und zu optimieren. Weiterhin ist sie erforderlich. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Be-
kämpfung der ASP sind nicht ersichtlich. Schließlich ist die Einschränkung auch angemessen. 
Die damit einhergehenden Nachteile bzw. die Gefahren, die aus der Nutzung grundsätzlich ver-
botener Waffen resultieren können, wiegen nicht schwerer als die Ziele, die mit ihr verfolgt wer-
den. Denn die Einschränkung dient der Tierseuchenbekämpfung und damit letztendlich der Tier-
gesundheit sowie der Verhinderung wirtschaftlicher Schäden. 
 
 
Nr. I.2: 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse angeordnet. 
Angesichts des drohenden Ausbruchs der ASP, welcher nur durch weitreichende Maßnahmen 
wirksam eingedämmt werden kann, ist eine Verzögerung der Vollziehung durch die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs nicht hinnehmbar. Andernfalls würden erhebliche Gefahren für die Tierwelt 
sowie für die öffentliche Sicherheit bis zu einer gerichtlichen Entscheidung fortbestehen. 
 
Das besondere öffentliche Interesse am Schutz vor den Folgen eines ASP-Ausbruchs überwiegt 
mögliche entgegenstehende private Interessen deutlich. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist daher im vorliegenden Fall ausnahmsweise erfor-
derlich, um gravierende Risiken für Tiergesundheit und öffentliche Sicherheit wirksam und ohne 
Verzögerung abzuwenden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, erhoben werden. 
 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stern  
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125/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
AZ: 66.3/41271-24-600 
        
Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des 
Typs Enercon E-138 EP3 E3 in Bad Wünnenberg 
  
Antragstellerin:  WBG Energie 1 GmbH & Co. KG, An der Grotte 17, 33181 Bad Wünnenberg   
 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass 
der WBG Energie 1 GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 30.06.2025 gemäß §§ 4 und 6 BImSchG die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 
E3 mit einer Nabenhöhe von 160,0 m, eine Rotordurchmesser von 138,25 m sowie einer Nennleistung 
von 4.260 kW (WEA 10) in Bad Wünnenberg, Gemarkung Wünnenberg, Flur 3, Flurstücke 138, 139, 
147, 148 und 132, erteilt wurde.  
 
Die Anlage ist der Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4.BImSchV) zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Brand-
schutz und weiteren baurechtlichen Belangen, zu Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie 
des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der zivilen Luftüberwachung, des Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sowie des LWL-Archäologie für 
Westfalen.  
 
 
Auslegung des Genehmigungsbescheides  
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom  
 

10.07.2025 bis einschließlich 23.07.2025 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Gebäude C, 
Zimmer C.03.19, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn aus. Dieser kann dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buer-
gerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissi-
onsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php sowie im UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de 
einsehbar.  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
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Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen die mit o.g. Bescheinigung bestätigte, fingierte Änderungsgenehmigung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster erhoben werden. 
 
Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wir-
kung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zu-
lassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Bekannt-
gabe der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Münster gestellt und begründet werden. 
 
Im Auftrag  
 
gez. 
Brökling 
 


